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Sicherheitspolitik

Sicherheitsraum Schweiz:
Strategisch denken, fiihren und handeln!

«Unter Strategie verstehen wir, von unserem Kleinstaat aus
gesprochen, den umfassend konzipierten Einsatz aller Krédfte
der Nation zur Verwirklichung der politischen Ziele des Staates
gegeniiber einer zum Machtgebrauch bereiten Umwelt.»

Heinrich L. Wirz

Die damalige «Kommission Schmid»
schuf 1969 fiir das Wort «Strategie» eine
treffende und zeitlose Begriffsbestimmung
schweizerischer Prigung. Seither sind die
Sicherheitspolitischen Berichte von 1973,
1979, 1990, 2000 und 2010 entstanden.
Der Bericht 2000 enthilt strategische
Grundgedanken und Leitlinien: «Unter
der sicherheitspolitschen Strategie der
Schweiz verstehen wir das grundsitzliche
Denken, Handeln und Verhalten in sicher-
heitspolitischen Fragen.» Die Schweiz ver-
folge ihre sicherheitspolitischen Ziele «mit
einer Strategie der nationalen und inter-
nationalen Sicherheitskooperation».

Neue Bundesverfassung

Der Bericht 2000 «Sicherheit durch Ko-
operation» wurde durch das Parlament als
Pflichtiibung zur Kenntnis genommen —
auch infolge mangelnder rechtlicher Wir-
kung derartiger Papiere. Politisch um-
kimpft blieb bis heute die internationale
Militirzusammenarbeit durch bewaffne-
te Schweizer Truppen. Es folgte 2001 das
Armeeleitbild XX sowie die Revision der
Militirgesetzgebung — angenommen erst
2003 in ciner Referendumsabstimmung.

«Der Bericht 2010
legt ein Schwergewicht auf
den <Sicherheitsverbund
Schweiz.»

Der Bericht 2010 kniipft an denjenigen
von 2000 an, stellt strategisch keine grund-
legend andere Lage der Schweiz fest und
legt ein Schwergewicht auf den «Sicher-
heitsverbund Schweizy.

1999 stimmte das Schweizervolk der
neuen Bundesverfassung zu, die strategi-
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sche Zwecke und Aufgaben enthile. «Die
Schweizerische Eidgenossenschaft [...]
wahrt die Unabhiingigkeit und die Sicher-
heir des Landes» (BV2). Bundesversamm-
lung und Bundesrat treffen Massnahmen
zur Wahrung der dusseren und der inne-
ren Sicherheit sowie der Unabhingigkeit
und der Neutralitit der Schweiz (BV 173
und 185). Dic Armee, organisiert nach
dem Milizprinzip, «verteidigt das Land
und seine Bevolkerungy und «unterstiitze
die zivilen Behérden bei der Abwehr
schwerwiegender Bedrohungen der in-
neren Sicherheit» (BV 58). Durch die
Volksabstmmung von 2004 iiber die neue
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kan-
tonen (Finanzausgleich) wurde der Ein-
satz der Armee ausschliesslich zur Bun-
dessache (BV 58).

Finanzielle Kiirzungen

Mit dem Stabilisierungsprogramm 1998
begannen die Aufgaben der Armee gegen-
iiber den Mirtteln auseinanderzuklaffen,
weil die Militdrausgaben um rund eine
Milliarde Franken geki'nzt wurden. Die
Entlastungsprogramme 2003 und 2004

«So hdlt der Bericht zum Beispiel fest,
dass die sitrategische politische Steue-
rung des Bundesrates einzelfallorientiert
und sektoriell ausgerichtet sei, dass
die Fiihrungsinformationen primdr fiir die
departementale Flihrung der Bundesver-
waltung relevant seien und der Bundes-
rat dem strategischen politischen Fiih-
rungsprozess eher eine untergeordnete
Bedeutung zumesse. Insgesamt nehme er
seine Fiihrungsfunktion zu wenig wahr.»

Die strategische politische Steuerung des
Bundesrats-Bericht der Parlamentari-
schen Verwaltungskontrolle, (iberwiesen
und verdffentlicht von den Geschéftsprii-
fungskommissionen des Nationalrates
und des Stidnderates vom 16. und 26.
Februar 2010 (BBl 2010 3079).

entzogen der Landesverteidigung mehr als
eine Milliarde Franken. Daher und infol-
ge weiterer finanzieller Einbussen — rund

«Der Armee wurden

in einem Jahrzehnt
rund dreieinhalb Milliarden

Franken entzogen.»

dreieinhalb Milliarden Franken in einem
Jahrzehnt— konnte weder die Sicherheits-
politik gemiiss Bericht 2000 noch das
Armeeleitbild XXI verwirklicht werden.
Der Bundestat entschied 2005 aufgrund
der Sparvorgaben, «die bei Schutz- und
Sicherungseinsitzen in erster Linie zum
Einsatz kommende Infanterie zu verstir-
ken» und die Mittel zur Abwehr eines mi-
licirischen Angriffs zu redimensionieren.

Das fehlende Geld fiihrte im Jahre
2006 zum sogenannten Entwicklungs-
schritt 2008/2011, einem ersten Ab- und
Umbau der Armee XXI, die theoretisch
im Notfall wieder «aufwachsen» sollte.
Die Anpassung wurde 2007 rechdich
geregelt einerseits in einem entsprechen-
den Bundesgesetz mit einem (ungenii-
genden) Ausgabenplafond fiir die Armee
in den Jahren 2009-2011 von 12,285
oder jihrlich rund 4,1 Milliarden Fran-
ken. Andererseits inderte das Parlament
die Armeeorganisation, infolge Widerstan-
des der militirischen Milizvereinigungen
gegen den Abbau erst im zweiten Anlauf.
Die Verfassungsmissigkeit des Entwick-
lungsschrittes 2008/2011 blieb trotz eines
bejahenden staatsrechtlichen Gurtachtens
umstricten.

Finanzielle Warnsignale

2006 enthielt ein Bericht der natio-
nalritlichen Geschiftspriifungskommis-
sion iiber die Ausbildung in der Armee



XXI deutliche Alarmmeldungen. Der
Bundesrat miisse «das Bestehen eines
Missverhiltnisses zwischen den Aufga-
ben, der Grésse und der Mirtel der Ar-
mee anerkennen» und wird aufgefor-
dert, diesbeziiglich und einschliesslich
verfassungsrechtlichem Rahmen zu be-
richten. Anfang 2008 legte dic Lan-
desregierung gemiiss Militirgesetz (MG
1494) ihre Uberpriifung der Zielsetzun-
gen der Armee vor. Allerdings ging es
nicht darum, die Zielsetzungen zu iiber-
priifen, sondern, ob diese erreicht wor-
den waren.

Einerseits wurden die inzwischen 6f-
fentlich gewordenen Mingel der Armee
XXI, zum Beispiel in Bereitschaft, Infor-
matik und Logistik, nur wenig erwiihnt.
Andererseits war zu lesen, dass die Ver-
teidigungsausgaben der Schweiz inner-
halb von 25 Jahren von iiber 22 auf un-
ter 8 Prozent zuriickgegangen seien, vor-
wiegend infolge zunehmender anderer
Staatsausgaben. «Wenn man die Infla-
tion beriicksichtigt, sind die Ausgaben
fiir die Landesverteidigung seit 1990
um mehr als 40 Prozent gesunken.» Das
Parlament nahm den rein verwaltungsin-
tern verfassten Bericht zur Kenntnis, ohne

Anzeige

«Die zunehmend wichtiger werdenden
luftpolizeilichen/lufthoheitlichen Aufga-
ben sind eine strategische Herausforde-
rung auf Stufe Bundesrat. Die dafiir vor-
gesehene Flotte F/A-18 wird mit der Aus-
musterung der Tiger F-5 zu klein sein. Es
brauchtzum Zeitpunkt 2010 rund 50 mo-
derne Kampfflugzeuge, um diesen Auf-
trag erfiillen zut kGnnen. Der Investitions-
bedarf betrdgt aus heutiger Sicht gegen
3 Milliarden. Dies wird aus dem ordent-
lichen Armeebudget nicht mehr finan-
zierbar sein. »

Botschaft zum Entlastungsprogramm
2003 fiir den Bundeshaushalt (EP 03)
vom 2. Juli 2003 (BBI 2003 5660/61).

vorerst die finanziellen Warnungen zu be-
achten.

Politische Kehrtwende

Gegen Ende 2008 beschloss die Lan-
desregierung — vier Mitglieder sind inzwi-
schen zuriickgetreten — vor Amtsantritt
eines neuen Chefs VBS, die Armee ma-
teriell, personell und finanziell faktisch

um rund ein Vier-
tel weiter zu verklei-
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nern — ohne jegli-
che parlamentarische
und 6ffentliche Er-
orterung. Dagegen
regte sich erster Wi-
derstand in militiri-
schen Milizvereini-
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die Prisidenten der
Sicherheitspolitischen
Kommissionen. Nun
wurde mirttels par-
lamentarischer Vor-
stosse beabsichtigt,
nach Vorliegen des Si-
cherheitspolitischen
Berichtes mehr Geld
fiir die Armee, fiir
die Miingelbehebung
und fiir den Tiger-
Teilersatz zu fordern.
Der Bericht erschien
nach ausgedehnten
Anhérungen im Ju-
ni 2010, der Armee-
berichr im Oktober

Sicherheitspolitik

2010 und die Zusatzberichte des VBS im
Mirz 2011. Nach Widerstand durch Mi-
lizvereinigungen und Parlament gegen den
Armecbericht miindete die politische Aus-
einandersetzung in Sommer- und Herbst-
session 2011 in einen von der bundesrit-
lichen Vorgabe abweichenden Bundesbe-
schluss. Darin wird die Landestegierung
beauftragt, dem Parlament bis spitestens
Ende 2013 eine Botschaft zur Anderung
der Rechesgrundlagen fiir die Weiterent-
wicklung der Armee vorzulegen. Der Soll-
bestand betrige 100000 Milicirdienst-
pflichtige und der Ausgabenplafond 5
Milliarden Franken ab 2014, einschliess-
lich Bescitigung der Ausrtistungsliicken und
Tiger-Teilersatz.

Hat det Bundesrat sicherheitspolitisch-
strategisch ganzheidich und iiberdeparte-
mental gefithre? Verstrickee er sich nicht
in seine zahlreichen und zum Teil wider-
spriichlichen Berichte, zum Beispiel schon

«Wenn man
die Inflation beriicksichtigt,
sind die Ausgaben
fiir die Landesverteidigung
seit 1990 um mehr
als 40 Prozent gesunken.»

2003 beim Tiger-Teilersatz (siche Kasten)?
Die Antwort entspricht der Feststellung
der Geschiftspriifungskommissionen (sie-
he Kasten). Spitestens im Zielsetzungs-
Uberpriifungsbericht von 2008 hiirte die
Landesregierung darlegen miissen, dass
ihre Strategie gemiss Sicherheitspoliti-
schem Bericht 2000 und Armeeleitbild
XXI gescheitert war. Warum? Die Armee
konnte ihre verfassungsmissigen und ge-
setzlichen Aufgaben mit den verfiigba-
ren finanziellen Mitteln nicht mehr er-
fiillen. Wird der Bundesrat in der Legis-
latur 2012-2015 in der Lage sein, den
«Sicherheitsverbund Schweiz» strategisch
zu fithren? [ |

Oberst

Heinrich L. Wirz
Militdrpublizist/
Bundeshaus-Journalist
3047 Bremgarten BE

ASMZ 12/2011 11



	Sicherheitsraum Schweiz : Strategisch denken, führen und handeln!

